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A&A · Emil-Specht-Allee 12 · D-21521 Aumühle
www.AundA-Klassische-Yachten.de

Bj. 1949 Hansen-Kerteminde, Mahagoni auf Eiche/Esche, 
wie neu!, LP Stade, Hafentrailer, neuer Motor, VB Euro 25 TSD,
Besichtigung oder Exposé anfordern unter 0172-4006543.

Jetzt wieder zu haben und günstiger: 

Collage-Poster 
mit Rissen und Plänen des Nordischen 
Folkeboots in Holz, 1942-1976

Die Bootsrisse umfassen das Sujet Folkeboot in technischen As-
pekten, Segelriss, Bootslinienriss, Bauübersichtsplan, unmaß-
stäblich gemäß Quellenverzeichnis.

Posterformat: DIN A2 (420 x 594 mm), Papier 200 g Offset- 
Papier matt

Poster 1: Fond mit hellgelbem Verlauf hinterlegt, Risse freige-
stellt, Poster 2 schwarz/weiß

Preis: Poster 25,- Euro, Verpackung: 3,10 Euro, Versandkosten: 
3,90 Euro, Gesamtpreis 32,00 Euro inkl. MwSt.

Bestellungen bei: 
Hans Jürgen Heise, Moorkampshöhe 3,
25462 Rellingen, Telefon 04101-46133, Mo-Fr 18-19 Uhr

Lieferung:  
Rüdiger Ullrich, Brauneggerstraße 16, 78462 Konstanz

Bezahlung:   
Zahlungsbedingungen wie bei DFV-Artikeln, jedoch Überwei-
sung an Rüdiger Ulrich, Kennwort Colage-NF, Colage 1 oder 2, 
Deutsche Bank Konstanz, Konto Nr. 0561837, BLZ 69070024

Die Überweisung gilt als Bestellung. Bei Fragen bitte einfach 
Rüdiger anrufen (Tel. 07531-16476).
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Nils Nüllmeier
Hatzper Str. 162
45149 Essen
Tel. 0177-4612310
Bootseigner FG 917
email: nils@nuellmeier.de
Flotte Essen

Klaus Nissen
Am Schützenplatz 6
21439 Marxen
Tel. 04185-4445
Bootseigner FG 370
Flotte Hamburg

Eva Stricker
Kay Teckenburg
Wittstocker Str. 8
10553 Berlin
Tel. 030-53654244
email: kay.teckenburg@gmx.de
Bootseigner FG 142
Flotte Berlin

Paul Hamen
Angerstr. 18
45134 Essen
Tel. 0201-443530
Miteigner FG 689
Flotte Essen

Neuaufnahmen 
in die Deutsche Folkeboot Vereinigung e.V.
Herzlich willkommen in der Deutschen Folkeboot-Vereinigung !

Setzt Euch bitte mit den Neumitgliedern 
in Eurer Flotte in Verbindung!

Jörg Dubois
Kurt-Ledien-Weg 14B
22455 Hamburg
Tel. 0172-4322367
email: JD2000@gmx.net
Bootseigner F ESP 2
Flotte Schlei

Andrè Feldin
Im Tannenbusch 19
45239 Essen
Tel. 0201-409624
Flotte Essen

Dr. Christof Schreiner
Waldeck 1 B
45133 Essen
Tel. 0234-13651
Flotte Essen

Ernst Wilhelm Dinse
Eckernförder Str. 3
24894 Tolk
Tel. 04622-2986
Flotte Schlei

Udo Pflüger
Rubensstr. 130
12157 Berlin
Tel. 030-7952193
email: udo@de.northsails.com
Flotte Berlin

Diese DFV-Artikel sind über den Kassenwart
erhältlich:

� Anstecknadel  Euro 12,00
� Folkebootstander Euro  9,50
� Folkebootaufnäher Euro  7,50
� Autoaufkleber Euro  1,50
� Weste (nur XL und XXL) Euro      25,00
Alle Preise verstehen sich pro Stück sowie inklusive Porto und 
 Verpackung.
Bestellungen bitte beim Kassenwart:
Hans-Jürgen Heise, Moorkampshöhe 3, 25462 Rellingen

Mitglieder, die uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, 
 be stellen am besten auf telefonischem Wege unter der Rufnum-
mer 0 41 01-4 61 33, Mo. - Fr. zwischen 18.00 und 19.00 Uhr. Der 
 Betrag wird nach Versand abgebucht.
Mitglieder, die uns keine Einzugsermächtigung erteilt haben, 
 werden gebeten, den Betrag auf das Folkebootkonto bei der Deut-
schen Bank AG Kiel  (Kontonummer 035 191 600, BLZ 210 700 24) 
zu überweisen. Die Überweisung gilt dann als Bestellung.

�
�

�

Ein Klinker-Entwurf, der 
genauso gut und schnell se-
gelt, ob er nun aus Holz oder 
Kunststoff gebaut ist. – Das 
Nordische Folkeboot gibt 
es nun schon seit 60 Jahren. 
Viele leichtere, schnittigere 
und schnellere Boote sind in 
diesen Jahrzehnten gekom-
men und wieder verschwun-
den. Das Folkeboot ist noch 
immer da! – Und zwar stärker 
als je zuvor.

Die Folkeboot-Story – 240 
 Seiten, 50 Fotos, 30 Riss- 
Zeichnungen, Von Kult zu 
Classic – Die Wiedergeburt 
einer Legende, von Dieter 
Loibner (Oakland Ca., USA)
Im Internet zu bestellen 
unter www.amazon.de

�
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Folkbåten – 
En Modern Klassiker 
von Berth Höjer

Im schlimmsten Moment, nach etlichen 
Kenterungen und mindestens zweimal 
über Kopf durchgekentert, vor dem ver-
heerenden Fastnet Sturm von 1979 und 
vor 15 m Seen ablaufend, entmastet und 
in akuter Gefahr zu sinken, den Skipper 
über Bord verloren, entschließt sich die Rest-Crew, das Schiff in 
der Rettungsinsel zu verlassen. Drei Mann sind unverletzt aber er-
schöpft und total verängstigt, und zwei liegen total verdreht und an-
scheinend tot in der Plicht unter allerlei Trümmern. Die zwei Leblosen 
werden für tot gehalten, sind es aber nicht wirklich. Nick Ward, einer 
von ihnen kommt wieder zu sich – allein! Sein Kumpel Gerry Winks 
hängt an der Lifeline außenbords. Nick gelingt es, ihn mit der Winsch 
an Bord zu hieven und wiederzubeleben. Wenig später stirbt Gerry 
trotzdem an Unterkühlung. Die folgenden 24 Sturmstunden mit dem 
toten Kameraden zusammengeworfen, jeden Moment  mit dem Unter-
gang der Yacht rechnend, werden für Nick zu einem Trauma, das sein 
Leben verändert. Er überlebt, wird abgeborgen, gerettet und bleibt 
30 Jahre im Unklaren, warum seine Mitsegler nicht versucht haben, 
ihn und Gerry vor dem Verlassen des Schiffes wiederzubeleben und 
mitzunehmen. Sie weichen der Aussprache mit ihm aus, bis er sich 
entschließt, im vorliegenden Buch seine Erlebnisse in allen Details zu 
veröffentlichen. Dann heißt es, sie nehmen ihm übel, eine angebliche 
Absprache der Überlebenden missachtet zu haben, die hieß, niemals 
mit der Publikation des Erlebten Geld verdienen zu wollen. 
Eine fesselndere Sturmerzählung habe ich kaum je gelesen, an einem 
Stück verschlungen! Aber was steckt hinter der menschlichen Tragö-
die? Ist Nick, der Autor, nur der einzige aus der Crew, der sein Trauma 
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Das aktuelle 
Buch

nicht anders verarbeiten konnte, als durch dieses Buch? Missachtet er 
die Verabredung zum Schweigen aus materiellen Gründen oder gab es 
nie einen solchen Pakt? Ist seine Darstellung der unterlassenen Hil-
feleistung an ihm und Gerry richtig, dann wäre die Tat der Übrigen 
nicht nur schändliche Seemannschaft sondern sogar eine Straftat. Der 
Untertitel des Buches suggeriert sogar, die Tragödie sei „verschwie-
gen“ worden, was auf Unrechtsbewusstsein und vielleicht Reue deu-
ten würde. Dafür gibt es jedoch keinen Anhaltspunkt. Die offizielle 
Untersuchung geht darauf nicht ein, sie zitiert die Darstellung der 
Übrigen, zwei offensichtlich Tote zurückgelassen zu haben. Das ist 
der Konflikt, den dieses Buch nicht auflöst. Nick Ward macht vor-
sichtshalber keine ausdrücklichen Anschuldigungen, auch er stellt nur 
Fragen und versucht, zu verstehen.

Die Fastnet Katastrophe von 1979 geschah im „analogen“ Zeitalter. 
Sowohl die Wetterprognosen als auch die Kommunikations- und 
Rettungsmittel sind heute deutlich effizienter. Damit ist die Gefahr, 
dass ein massiver atlantischer Sturm praktisch überraschend in ein 
Regattafeld von über 300 Yachten fegt und etliche Schiffe sowie 15 
Menschenleben verloren gehen, gewiss geringer geworden. Trotzdem 
bleibt die See letztlich unberechenbar und unerbittlich. Dies und die 
menschliche Fehlbarkeit in Situationen auf Leben und Tod bringt Nick 
Wards Bericht eindringlich ins Bewusstsein. Eine Mahnung zum Re-
spekt vor den Elementen, zur vorsichtigsten Seemannschaft und zum 
unbedingten Zusammenhalt der Crew ist dieses Buch, und absolut 
fesselnder Stoff! Und: Solange das Schiff schwimmt, ist es auch im 
Seenotfall der sicherste Ort!
mh

Ich habe kürzlich von einem 
Freund aus Schweden ein 
tolles Buch über unser Fol-
keboot erhalten. Und ich 
denke, es wäre vielleicht in-
teressant, in einer der näch-
sten FolkeNews dieses Buch 
anderen Folke Freunden vor-
zustellen.

Warum eigentlich eine Buch-
besprechung?
Als Lesertipp reicht doch 
auch eine kurzer Artikel mit 
den Bildern, damit weiß man 
wengstens, dass es dieses 
Buch gibt.

Manfred Klamminger, 
Stuttgart

Berth Höjer: Folkbaten – En Modern Klassiker
Verlag: Nautiska Förlaget
ISBN: 91-89564-34-0
online zu ordern bei www.bokus.com für 191 SKR

Nick Ward, Sinéad O‘Brien
Allein mit dem Tod
1. Auflage, 288 Seiten, 44 Farbfotos, 9 Abbildungen, Format 13 x 
21,5 cm, gebunden mit Schutzumschlag, Delius Klasing Verlag, 
Bielefeld, ISBN 978-3-7688-2548-1, 19,90  Euro (D)
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Deutsche Folkeboot Vereinigung e.V.
Deutsche Folkeboot Vereinigung 
der Nordischen Folkeboote im 
Deutschen Seglerverband
Die Deutsche Folkeboot Vereini-
gung ist der Zusammenschluss von 
Folkebootseglern aus der gesamt-
en Bundesrepublik.
Unser Nordisches Folkeboot ist 
eine vom DSV anerkannte auslän-
dische Einheitsklasse mit ca. 800 
Booten in Deutschland und mehr 
als 4400 Booten in Europa.

Ziele und Aufgaben der Klassen-
vereinigung
•   Zusammenfassung aller Folke-

bootinteressen
•   Vertretung der Klasse beim 

DSV
•   Informationsaufbereitung und 

Verbreitung durch Mittei-
lungen und die viermal jährlich 
erscheinende Klassenzeitung 
FOLKENEWS

•   Information der Medien
•   Erstellung von Regattatermin-

kalender und Mitgliederver-
zeichnis mit Adressen

•   Erarbeitung technischer Hilfen 
und Überwachung der Klassen-
vorschriften

•   Aufnahme und Vertiefung von 
Kontakten zu ausländischen 
Folkebootvereinigungen

•   Weiterentwicklung der Klasse 
in technischer und sportlicher 
Hinsicht, so wie Hilfestellung 
für Neueinsteiger in die Klasse

•   Beratung und Starthilfen für 
Folkeboot-Interessenten durch 
Probesegeln etc.

Der Vorstand
1. Vorsitzender
Dr. Karl-Peter Nielsen, 
Jägerstr. 13a, 12209 Berlin 
0 30/3 27 96 70, Fax 0 30/32 79 67 27 
dr.nielsen@nielsen-gmbh.de
2. Vorsitzender
Christian Wedemeyer
Grünebergstraße 75, D-22763 Hamburg
Tel. 040/8806675, Fax 040/85403738, 
mobil 0171/9741571 
2.vorsitzender@folkeboot.de
Kassenwart
Hans-Jürgen Heise
Moorkampshöhe 3, 25462 Rellingen
0 41 01/4 6133, miniundhilka@kabelmail.de
Sportwart
Klaus Kahl, Dachsgang 8, 24848 Kropp, 
Tel. 04624/800875, 
folke-klaus@t-online.de
Pressewart/Redaktion
Michael Hundrup
Schirl 72, 48346 Ostbevern
0 25 32/70 90, Fax 0 25 32/70 91
presse@folkeboot.de
Internet-Obmann
Harald Koglin, Neuwerker Weg 22 A, 
14167 Berlin, Tel. 030-8177733, 
hkoglin1@t-online.de. 
Technische Obfrau
Traute (-Maria) Genthe, Fliegender 
Holländer 19, 24159 Kiel, 0431/372236, 
Fax 0431/372247,
E-Mail: traute@m-genthe.de

Mitgliedsbeiträge per Bankeinzug am 
 Anfang eines jeden Jahres
Eigner Euro 60,–
Mitsegler Euro 30,–
Schüler, Studenten Euro 10,–
Jugendliche                                   Euro  0,–
Konto Deutsche Folkeboot Vereinigung
Deutsche Bank AG Kiel
BLZ: 210 700 24, Kto.-Nr.: 0 351 916 00
BIC: DEUTDEDB210
IBAN: DE 07 2107 0024 0035 1916 00

Die Deutschen Folkeflotten und ihre 
Flottenkapitäne als Ansprechpartner
Ausschreibungen für die Regatten in den 
jeweiligen Revieren erhalten Sie bei den 
veranstaltenden Clubs und hier:
Berlin
Rainer Birkenstock
Mommsenstr. 62, 10629 Berlin
Tel. 0 30/8811267, Fax 8815724
rai.birkenstock@t-online.de
Bodensee
Rainer Willibald, Tel. 07735-1240
Mühlenstr. 11 a, 78343 Gaienhofen,  
rainer.willibald@t-online.de
Eckernförde
Dr. Norbert Lins, Dorfstraße 10,  
24360 Barkelsby, Tel. 04351-81529, 
dr.lins@t-online.de 
Essen
Horst Klein, Tel. 02 08/2 66 37
Mülheimer Str. 275, 46045 Oberhausen
obmann@folkeboote-essen.de
Flensburg
Dr. Robert Winkler, Friedrichstr. 41, 
24937 Flensburg, Tel. 04 61/182190
info-an@dr-robert-winkler.de
Hamburg
Ute Kowitz, Tel. 0 40/8 80 27 41
Herzblumenweg 10, 22523 Hamburg,  
ute@ponyhuetchen.de
Kiel
Walther Furthmann, Friedrichsruher Weg 
160, 24159 Kiel, Tel. 0431/396234 p und 
0431/6486152 d, wf466@gmx.de
Lübeck
Heino Haase, Tel. 0 45 02/20 38, priv. 41 94
Gneversdorfer Weg 9, 23570 Travemünde
heino.haase@haase-segel.de
Möhnesee
Christian Goecke, Tel. 02336-15088,  
Kölner Str. 14a, D-58332 Schwelm  
christian.goecke@gmx.de

Die FOLKENEWS wird auf chlor-
frei gebleichtem Papier gedruckt.

Schlei
Klaus Kahl, Dachsgang 8, 24848 Kropp, 
Tel. 0 46 24/80 08 75, folke-klaus@t-online.de
V-Mann Folke Junior:
Hartwig Sulkiewicz, Tel. 0 40/ 28056205
Alstertwiete 13, 20099 Hamburgl, hartwig@
sulkiewicz.de

FOLKENEWS
Internationale Fachzeitschrift und offi-
zielles Mitteilungsblatt der Deutschen 
Folkebootvereinigung e.V., Klassenverei-
nigung der Nordischen Folkeboot im DSV.
Herausgeber:
Deutsche Folkeboot Vereinigung e.V.
Redaktion und Anzeigen:
Michael Hundrup
Schirl 72, 48346 Ostbevern
0 25 32-70 90, Fax 0 25 32/70 91
presse@folkeboot.de
Satz und Druck:
Mussack Unternehmung GmbH
Druck. Gestaltung. Marketing.
Hauptstraße 97, 25899 Niebüll
Tel. 0 46 61/9 00 17-0, Fax 9 00 17-20
www.mussack.net · info@mussack.net
Bezugskosten:
im Mitgliederbeitrag enthalten, für Nicht-
mitglieder ist der Einzelpreis € 7,50 plus 
Versand
Nächster Redaktions- und Anzeigen-
schluss ist der 15. 12. 2009
Mit Namen gekennzeichnete Artikel drü-
cken nicht unbedingt die Meinung der 
Deutschen Folkeboot Vereinigung oder 
ihrer Redaktion aus. Für unaufgefordert 
eingesandte Manuskripte übernimmt die 
Redaktion keinerlei Haftung. Kürzungen 
von redaktionellen Einsendungen sind 
ausdrücklich vorbehalten.
Der Nachdruck aller Textbeiträge ist nach 
Rücksprache mit der Redaktion und unter 
Angabe der Quelle gestattet.

DFV  Der Vorstand
© Deutsche Folkeboot Vereinigung e.V.

Redaktionsmitarbeiter in den Flotten
Hamburg
Rolf Pollähn, Hamburg
Telefon: 0 40/82 72 10
Kiel
Fritz Lübbe, Kiel
Telefon: 04 31/39 31 93
Regina Augustin
Bülker Weg 2-6, 24229 Strande,
Telefon: 0 43 49/90 97 98
Berlin, Bremen, Bodensee, Essen, Flens-
burg, Lübeck, Möhnesee, Schlei, Flotte 
Mecklenburg-Vorpommern, Eckernförde
siehe Flotten-Obleute

INTERNET-LINK:
http://www.folkboat.com
http://www.folkeboot.de
http://www.folkebaad.dk

Impressum

Bitte im Umschlag an den Vorstand einsenden

Aufnahmeantrag in die Deutsche Folkeboot Vereinigung e.V.

Vorname  Geburtsdatum

Name  Telefon

Straße  Bank

PLZ  Ort Konto-Nr.

Club  BLZ

Flotte Datum Unterschrift
  bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 

� Eigner � Mitsegler
� Eignergemeinschaft � Fest bei F________

 Segelnummer F________ � wechselnd
 Baujahr ______________
 Rumpf-Baustoff     � Holz � GFK

Dieser Aufnahmeantrag ist gleichzeitig 
eine „Ermächtigung zum Einzug des 
Beitrages mittels Lastschrift“.

Wodurch sind Sie auf das Folkeboot aufmerksam geworden?

Riccarton House, Blacksmiths Lane
Thorley, Yarmouth

Isle of Wight PO 41 OSS

Tel. +44 1983 760621 · Fax +44 1983 760572
E-Mail: folkboat2@aol.com

Secretary / Treasurer: Peter Ament



Satzung
§ 1   Name, Sitz, Vereinsjahr

(1) Die Vereinigung führt den Namen „Deutsche Folkeboot Vereinigung e.V.“ (DFV) und hat ihren Sitz in Kiel. Sie wurde 
am 01.06.1967 unter dem Namen „Deutsche Folkeboot Vereinigung e.V.“ gegründet und ist im Vereinsregister eingetra-
gen - Amtsgericht Kiel, Az 1929.

(2) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen der Vereinigung und den Mitgliedern ist das Amtsgericht Kiel.

§ 2   Klassenflagge

(1) Die Vereinigung führt eine Klassenflagge, die in einem weißen Rechteck das Klassenzeichen „F“ aufweist und von 
zwei blauen Rechtecken links und rechts eingerahmt wird, und einen Bootsstander, ein stilisiertes Folkeboot auf blauem 
Grund mit Klassenzeichen. 

(2) Die Klassenflagge und der Bootsstander dürfen auf Yachten nur geführt werden, wenn der Eigner oder der verantwort-
liche Steuermann Mitglied der Vereinigung ist.

(3) Die Klassenflagge sollte bei Regatten auf dem Startboot als Ankündigungssignal geführt werden.

§ 3   Zweck

(1) Die Deutsche Folkeboot Vereinigung e.V. (DFV) ist ein Zusammenschluss von Personen zur Förderung des Segelsports 
mit Nordischen Folkebooten. Diese unterliegen den Zeichnungen und Bauvorschriften der NFIA.

(2) Die Vereinigung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der steuerrechtlichen Vor-
schriften, insbesondere des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ nach den §§ 51 bis 68 Abgabenordnung durch die 
Ausübung des Sports in Übereinstimmung mit den Regelungen des Deutschen Seglerverbandes e.V. Dieser Zweck wird 
insbesondere verwirklicht durch

 a) Förderung und Ausübung des Wassersports, insbesondere des Segelsports mit Nordischen Folkebooten in allen  
 Formen sowohl auf Binnen- als auch auf Seerevieren (Regattasegeln und Fahrtensegeln)

 b) Förderung der regelmäßigen Teilnahme an sportlichen Wettbewerben, vor allem an Segelregatten und Fahrtensegel- 
 wettbewerben mit Nordischen Folkebooten

 c) Durchführung von Trainingsmaßnahmen

(3) Die Vereinigung ist selbstlos tätig; sie verfolgt keine wirtschaftlichen Zwecke.

(4) Die Organe der Vereinigung üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.
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(5) Die Vereinigung wahrt parteipolitische Neutralität. Sie räumt den Angehörigen aller Völker und Rassen gleiche Rechte 
ein und vertritt den Grundsatz religiöser und weltanschaulicher Toleranz.

§ 4   Mitglieder

Der Verein hat
 1. Ordentliche Mitglieder
 2. Juristische Personen als Mitglieder
 3. Jugendmitglieder

Zu 1. Ordentliche Mitglieder sind unbescholtene Personen jeden Alters und jeden Geschlechts. Sie haben alle Rechte und 
 Pflichten, die sich aus der Satzung der Vereinigung ergeben.

Zu 2.  Juristische Personen sind eingetragene Vereine, Stiftungen bürgerlichen Rechts sowie Unternehmen wie Aktienge- 
 sellschaften oder Gesellschaften bürgerlichen Rechts.

Zu 3. Jugendmitglieder sind Mitglieder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Bei Erlangung der Volljährig- 
 keit entscheidet der Vorstand über die weitere Mitgliedschaft als ordentliches Mitglied.

§ 5   Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft ist schriftlich zu beantragen. Bei Minderjährigen ist eine Einverständniserklärung des gesetzlichen 
Vertreters beizufügen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand.

(2) Jedes Mitglied ist verpflichtet, eine Anschriftenänderung umgehend mitzuteilen. 

(3) Jedes Mitglied ist verpflichtet, einen Bootswechsel anzuzeigen.

§ 6  Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch
 1. Tod
 2. Austritt
 3. Streichung
 4. Ausschluss

Zu 2. Der Austritt kann mit Monatsfrist zum Ende eines Geschäftsjahres formlos aber schriftlich erklärt werden.
Zu 3. Eine Streichung aus der Mitgliederliste kann durch Beschluss des Vorstandes mit Stimmenmehrheit erfolgen, wenn 

 das Mitglied mit zwei Jahresbeiträgen im Rückstand ist und ungeachtet schriftlicher Aufforderung nicht binnen 
 einer gesetzten Frist seiner Beitragspflicht nachkommt.

Zu 4. Auf Ausschluss soll erkannt werden wegen
    a) unehrenhaften oder fortgesetzten gemeinschaftswidrigen Verhaltens
    b) fortgesetzter grober Verstöße gegen die Satzung, die Ordnungen oder Beschlüsse der Vereinigung
    c) Schädigung des Ansehens oder der Interessen der Vereinigung.
  Vor dem Ausschluss ist dem Mitglied Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
  Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstandes mit Stimmenmehrheit.
  Die Streichung und der Ausschluss sind schriftlich mitzuteilen.

§ 7   Beiträge

(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, die in der Hauptversammlung festgesetzten Beiträge jährlich im Voraus zu zahlen.

(2) Über die Beiträge der juristischen Personen entscheidet der Vorstand.

§  8  Organe der Vereinigung

(1) Organe der Vereinigung sind
 1. die Mitgliederversammlung
  2. der Vorstand
 3. die Kassenprüfer
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Zu 1. 
Mitgliederversammlung ist die ordentliche Hauptversammlung. Diese muss mindestens einmal jährlich entweder auf 
schriftliche Einladung durch den Vorstand oder durch Veröffentlichung in den Folke News mit einer Frist von mindestens 4 
Wochen vor dem vorgesehenen Termin unter Angabe der Tagesordnung stattfinden.
Der Mitgliederversammlung obliegt 
- die Entgegennahme der Jahresberichte des Vorstandes 
- die Entlastung des Vorstandes
- die Neuwahl des Vorstandes, der Ausschüsse und der Kassenprüfer in jedem 2. Jahr
- die Festsetzung der Beiträge und Umlagen und die Genehmigung des Haushaltsplanes
- die Behandlung von Anträgen zur Mitgliederversammlung. Diese müssen bis zum 31. Juli jeden Jahres beim Vorstand 
schriftlich eingereicht werden; sie sind auf die Tagesordnung zu setzen.

Zu 2.
(1) Zum Vorstand gehören
     a) der Vorsitzende
     b) der stellvertretende Vorsitzende
     c) der Kassenwart gleichzeitig  Geschäftsführer
     d) der Sportwart
     e) der technische Obmann 
     f) der Pressewart und Folke News Redakteur
     g) der WEB-Administrator

(2) Der Vorstand gem. § 26 BGB setzt sich zusammen aus dem
      a) Vorsitzenden
      b) der stellvertretende Vorsitzende
      c) der Kassenwart, gleichzeitig Geschäftsführer
      d) der Sportwart

(3) Vertreten wird die Vereinigung durch den Vorsitzenden allein. 

(4) Der Vorstand hat das Recht, internationalen Verbänden beizutreten.

(5) Der Vorstand ist verpflichtet, in allen im Namen der Vereinigung abzuschließenden Verträge Bestimmungen aufzuneh-
men, die die Haftung ausschließlich auf das Vermögen der Vereinigung beschränkt.

(6) Der Vorstand ist an die Beschlüsse der Versammlung und den genehmigten Jahresetat gebunden. Der Vorstand kann 
Etatposten untereinander ausgleichen.

(7) Innerhalb einer Wahlperiode ausscheidende Vorstandsmitglieder können durch den Vorstand kommissarisch ersetzt wer-
den. Sie müssen auf der nächsten Hauptversammlung bestätigt werden.

Zu 3. 
Zu Kassenprüfern sind zwei ordentliche Mitglieder im Wechsel für 2 Jahre zu wählen, die die Aufgabe haben, die Vereins-
kasse nach Bedarf - mindestens einmal jährlich - zu prüfen und darüber der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. 
Festgestellte Unstimmigkeiten sind dem Vorstand sofort zu melden, in begründeten Fällen muss eine sofortige Prüfung 
durchgeführt werden. Sie beantragen die Entlastung des Vorstandes.

§ 9   Beschlussfähigkeit

1. Mitgliederversammlung
(1) Jede ordnungsgemäß einberufene Hauptversammlung ist beschlussfähig. Jedes erschienene Mitglied, außer Jugendmit-

glieder, hat eine Stimme.
(2) Beschlüsse, auch Satzungsänderungen, werden mit einfacher Mehrheit gefasst, mit Ausnahme  von  Abstimmungen 

gemäß § 15 der Satzung. 

2. Vorstand
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 4 Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme des anwesenden Vorsitzenden. 
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§  10  Wahl des Vorstandes

(1) Die Wahl erfolgt in der Hauptversammlung für die Dauer von 2 Jahren. Die Wahl des Vorsitzenden und die der übrigen 
Vorstandsmitglieder kann durch Handaufheben offen durchgeführt werden, es sei denn, es wird geheime Abstimmung 
von mindestens einem anwesenden Mitglied beantragt.

(2) Erreicht keiner der Kandidaten beim ersten Wahlgang die Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder, ist 
über beide Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten haben, nochmals abzustimmen.

(3) Die Wahl des Vorsitzenden leitet ein von der Versammlung zu wählendes ordentliches Mitglied.

(4) Nach Ablauf der Wahlperiode führen der bisherige Vorstand sowie die bisherigen Amtsträger  die Geschäfte bis zur Neu- 
bzw. Wiederwahl weiter.

§  11  Protokolle

Über den Verlauf jeder Hauptversammlung ist ein Protokoll zu führen. Anträge und Beschlüsse sind wörtlich aufzunehmen. 
Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterschreiben. Der Protokollführer/die Protokollführerin 
wird aus der Mitte der anwesenden Mitglieder auf der Hauptversammlung bestimmt.

§  12  Regionalflotten

(1) Die DFV sieht die regionale Wahrnehmung der Interessen ihrer Mitglieder in Flottenbereichen, aufgeteilt auf die Re-
viere, in denen Nordische Folkeboote gesegelt werden, vor.

(2) Die Gründung einer Flotte bedarf der Zustimmung der DFV und unterliegt den Anforderungen des Vereinsrechts.

(3) Auf Antrag von mindestens vier Folkeboot-Flotten, vertreten durch ihre Obleute, muss binnen sechs Wochen eine Mit-
gliederversammlung durchgeführt werden.

§ 13  Registrierung, Messbescheinigung, Regatten

(1) Die Erteilung der Segelnummern, der Registrierung und der Vermessungsbescheinigung erfolgt durch den DSV.

(2) Die DFV kann Ausschreibungen für Regatten der Folkeboot-Klasse veranlassen.

(3) Für die Regattabeteiligung gelten die Regeln und Ordnungsvorschriften des DSV und des ausschreibenden Vereins.

§ 14  Verwendung der Mittel

(1) Mittel der Vereinigung dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Niemand erhält in seiner Eigenschaft 
als Mitglied eine Zuwendung oder Vergütung. Hiervon unberührt bleiben Zuschüsse, die Mitgliedern zur Deckung von 
Auslagen anlässlich ihrer Tätigkeiten für die DFV gewährt werden sowie Aufwandsentschädigungen für Trainer und 
Übungsleiter.

(2) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Ver-
gütungen begünstigt werden.

§ 15 Auflösung der Vereinigung

(1) Die Auflösung der Vereinigung oder die Änderung des Vereinszwecks kann nur von einer hierzu einberufenen außeror-
dentlichen Hauptversammlung mit 2/3 Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden.

(2) Bei Auflösung des Vereins fällt das Vermögen des Vereins an den Deutschen Segler-Verband e.V., eingetragen in das 
Vereinsregister beim Amtsgericht Charlottenburg unter der Nummer: 1503 Nz, der das übertragene Vermögen im Sinne 
dieser Satzung unmittelbar und ausschließlich zur Förderung des Sports zu verwenden hat.

(3) Sofern die Mitgliederversammlung nicht besondere Liquidatoren bestimmt, sind der Vorsitzende und der Kassenwart 
gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst 
nach Einwilligung des zuständigen Finanzamts ausgeführt werden.
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